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entstanden ist. Das Gleiche gilt, wenn die Zulassung zur Zwangsvollstre-
ckung nach § 24 aufgehoben oder abgeändert wird, soweit die zur 
Zwangsvollstreckung zugelassene Entscheidung zum Zeitpunkt der Zulas-
sung nach dem Recht des Mitgliedstaates, in dem sie ergangen ist, noch 
mit einem ordentlichen Rechtsmittel angefochten werden konnte.  

(2) Für die Geltendmachung des Anspruchs ist das Gericht ausschließlich 
zuständig, das im ersten Rechtszug über den Antrag entschieden hat. 

 
Unterabschnitt 6. Entscheidungen 

deutscher Gerichte zu inländischen Titeln; Mahnverfahren 
 

§ 27. Bescheinigungen zu inländischen Titeln. (1) Für die Ausstel-
lung der Bescheinigungen nach Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe b, Arti-
kel 59 Absatz 2 und Artikel 60 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1103 
sowie nach Artikel 45 Absatz 3 Buchstabe b, Artikel 59 Absatz 2 und Arti-
kel 60 Absatz 2 der Verordnung. 2016/1104 sind die Gerichte oder Notare 
zuständig, denen die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung des Titels 
obliegt.  

(2) Sofern Gerichte für die Ausstellung der Bescheinigungen zuständig 
sind, werden diese von dem Gericht des ersten Rechtszuges ausgestellt 
oder, wenn das Verfahren bei einem höheren Gericht anhängig ist, von 
diesem. Für die Anfechtbarkeit der Entscheidung über die Ausstellung der 
Bescheinigung gelten die Vorschriften über die Anfechtbarkeit der Ent-
scheidung über die Erteilung der Vollstreckungsklausel entsprechend.  

(3) Die Ausstellung einer Bescheinigung schließt das Recht auf Erteilung 
einer Vollstreckungsklausel nach § 724 der Zivilprozessordnung nicht aus.  

 
§ 28. Ergänzung und Berichtigung inländischer Entscheidungen 
zur Geltendmachung im Ausland. (1) Will ein Beteiligter eine Ver-
säumnis- oder Anerkenntnisentscheidung, die in verkürzter Form abgefasst 
worden ist, in einem anderen Mitgliedstaat geltend machen, so ist der Be-
schluss auf Antrag des Beteiligten zu ergänzen. Der Antrag kann bei dem 
Gericht, das den Beschluss erlassen hat, schriftlich oder mündlich zu Proto-
koll der Geschäftsstelle gestellt werden. Über den Antrag wird ohne münd-
liche Verhandlung entschieden.  

(2) Zur Ergänzung des Beschlusses sind die Gründe nachträglich abzufas-
sen. Er ist von den Richtern gesondert zu unterschreiben und der Ge-
schäftsstelle zu übergeben; die nachträgliche Abfassung der Gründe kann 
auch von Richtern unterschrieben werden, die bei dem Beschluss nicht 
mitgewirkt haben.  

(3) Für die Berichtigung der Sachverhaltsdarstellung in den nachträglich 
abgefassten Gründen gilt § 320 der Zivilprozessordnung entsprechend. 
Jedoch können bei der Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung 
auch solche Richter mitwirken, die bei dem Beschluss oder der nachträgli-
chen Abfassung der Gründe nicht mitgewirkt haben.  
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(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Ergänzung 
und Berichtigung von Arrestbefehlen oder einstweiligen Anordnungen, die 
in einem anderen Mitgliedstaat geltend gemacht werden sollen. 

 
§ 29. Vollstreckungsklausel zur Verwendung im Ausland. Vollstre-
ckungsbescheide, Arrestbefehle oder einstweilige Anordnungen, deren 
Zwangsvollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat betrieben werden soll, 
sind auch dann mit der Vollstreckungsklausel zu versehen, wenn dies für 
eine Zwangsvollstreckung im Inland nach § 796 Absatz 1 der Zivilprozess-
ordnung in Verbindung mit § 113 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit, § 929 Absatz 1 der Zivilprozessordnung in Verbindung mit § 119 
Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit oder nach § 53 Absatz 1 
in Verbindung mit § 119 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
nicht erforderlich wäre.  

 
§ 30. Mahnverfahren mit Zustellung im Ausland. (1) Das Mahnver-
fahren findet auch statt, wenn die Zustellung des Mahnbescheids in einem 
anderen Mitgliedstaat erfolgen muss. In diesem Fall kann der Anspruch 
auch die Zahlung einer bestimmten Geldsumme in ausländischer Währung 
zum Gegenstand haben.  

(2) Macht der Antragsteller geltend, dass das angerufene Gericht auf 
Grund einer Gerichtsstandsvereinbarung zuständig sei, so hat er dem 
Mahnantrag einen Nachweis über die Vereinbarung beizufügen.  

(3) Die Widerspruchsfrist (§ 692 Absatz 1 Nummer 3 der Zivilprozess-
ordnung) beträgt einen Monat. 

 

Abschnitt 4. Authentizität von Urkunden 
 

§ 31. Authentizität einer deutschen öffentlichen Urkunde. (1) Über 
Einwände nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/1103 oder 
Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung 2016/1104 gegen die Authentizität 
einer deutschen öffentlichen Urkunde entscheidet bei gerichtlichen Ur-
kunden das Gericht, das die Urkunde errichtet hat. Bei notariellen Urkun-
den entscheidet das für den Amtssitz des Notars zuständige Amtsgericht. 
Bei einer von einem Konsularbeamten im Ausland errichteten Urkunde 
entscheidet das Amtsgericht Schöneberg in Berlin. Im Übrigen entscheidet 
das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Urkunde errichtet worden ist.  

(2) Die Endentscheidung wird mit Rechtskraft wirksam. Eine Abände-
rung ist ausgeschlossen. Der Beschluss wirkt für und gegen jedermann.  

 
§ 32. Aussetzung des inländischen Verfahrens. Wird in einem ande-
ren Mitgliedstaat ein Verfahren über Einwände gegen die Authentizität 



D. Eherecht Rom III-VO 34 

141 

  
Druckerei C. H  . Beck 

Jayme, Internationales PrivatR, 19. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  

 
Medien mit Zukunft

Druckreif, 10.10.2018   
 
 

einer dort errichteten öffentlichen Urkunde eröffnet, so kann das inländi-
sche Verfahren zur Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung dieser Ur-
kunde auf Antrag eines Beteiligten bis zur Entscheidung des ausländischen 
Verfahrens ausgesetzt werden, wenn diese Entscheidung für das inländische 
Verfahren maßgeblich ist. 
 

 
2. Ehescheidung 

34 Rom III-VO 
34. Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 

des Rates zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit 
im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 

Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts 
(„Rom III“) 

 
Vom 20. Dezember 20101, 2 (ABl. L 343, S. 10) 

 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 81 Absatz 3,3  
gestützt auf den Beschluss 2010/405/EU des Rates vom 12. Juli 2010 über 
die Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf 
die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwen-
denden Rechts,4  
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,  
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Par-
lamente,  
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Die Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts, in dem der freie Personenverkehr gewährleistet 
ist, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Aufbau eines 
solchen Raums muss die Union im Bereich der justiziellen Zusammenar-
________________________________________________________________ 

1 Die Verordnung ist am 30.12.2010 für die Bundesrepublik Deutschland sowie Belgien, 
Bulgarien, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Österreich, Portugal, Rumänien, 
Slowenien, Spanien und Ungarn in Kraft getreten; sie gilt in diesen Mitgliedstaaten seit dem 
21.6.2012. Sie gilt inzwischen ferner für Litauen seit dem 22.5.2014 (ABl. 2012 L 323, 
S. 18), für Griechenland seit dem 29.7.2015 (ABl. 2014 L 23, S. 41) und für Estland seit 
dem 11.2.2018 (ABl. 2016 L 216, S. 23). 

2 Zur Ausführung der Verordnung in der Bundesrepublik Deutschland siehe Art. 17 und 
46e EGBGB (Nr. 1). 

3 Abgedruckt unter Nr. 0–2. 
4 ABl. 2010 L 189, S. 12. 
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beit in Zivilsachen, die einen grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, 
Maßnahmen erlassen, insbesondere wenn dies für das reibungslose Funk-
tionieren des Binnenmarkts erforderlich ist. 

(2) Nach Artikel 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union fallen darunter auch Maßnahmen, die die Vereinbarkeit der in den 
Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen sicherstellen sollen. 

(3) Die Kommission nahm am 14. März 2005 ein Grünbuch über das 
anzuwendende Recht und die gerichtliche Zuständigkeit in Scheidungssa-
chen an. Auf der Grundlage dieses Grünbuchs fand eine umfassende öf-
fentliche Konsultation zu möglichen Lösungen für die Probleme statt, die 
bei der derzeitigen Sachlage auftreten können. 

(4) Am 17. Juli 2006 legte die Kommission einen Vorschlag für eine 
Verordnung zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates 
im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einführung von 
Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem Bereich5 vor. 

(5) Auf seiner Tagung vom 5./6. Juni 2008 in Luxemburg stellte der Rat 
fest, dass es keine Einstimmigkeit für diesen Vorschlag gab und es unüber-
windbare Schwierigkeiten gab, die damals und in absehbarer Zukunft eine 
einstimmige Annahme unmöglich machen. Er stellte fest, dass die Ziele der 
Verordnung unter Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Ver-
träge nicht in einem vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden können. 

(6) In der Folge teilten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, 
Spanien, Frankreich, Italien, Lettland, Luxemburg, Ungarn, Malta, Öster-
reich, Portugal, Rumänien und Slowenien der Kommission mit, dass sie 
die Absicht hätten, untereinander im Bereich des anzuwendenden Rechts 
in Ehesachen eine Verstärkte Zusammenarbeit zu begründen. Am 3. März 
2010 zog Griechenland seinen Antrag zurück. 

(7) Der Rat hat am 12. Juli 2010 den Beschluss 2010/405/EU6 über die 
Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwenden-
den Rechts erlassen. 

(8) Gemäß Artikel 328 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union steht eine Verstärkte Zusammenarbeit bei ihrer Be-
gründung allen Mitgliedstaaten offen, sofern sie die in dem hierzu ermäch-
tigenden Beschluss gegebenenfalls festgelegten Teilnahmevoraussetzungen 
erfüllen. Dies gilt auch zu jedem anderen Zeitpunkt, sofern sie neben den 
genannten Voraussetzungen auch die in diesem Rahmen bereits erlassenen 
Rechtsakte beachten. Die Kommission und die an einer Verstärkten Zu-
sammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Teil-
nahme möglichst vieler Mitgliedstaaten gefördert wird. Diese Verordnung 
sollte in allen ihren Teilen verbindlich sein und gemäß den Verträgen un-
mittelbar nur in den teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten. 
________________________________________________________________ 

5 KOM (2006) 399 endg.  
6 ABl. 2010 L 189, S. 12. 
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(9) Diese Verordnung sollte einen klaren, umfassenden Rechtsrahmen 
im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendenden Rechts in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
vorgeben, den Bürgern in Bezug auf Rechtssicherheit, Berechenbarkeit 
und Flexibilität sachgerechte Lösungen garantieren und Fälle verhindern, 
in denen ein Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zuerst einzureichen, 
um sicherzugehen, dass sich das Verfahren nach einer Rechtsordnung rich-
tet, die seine Interessen seiner Ansicht nach besser schützt. 

(10) Der sachliche Anwendungsbereich und die Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sollten mit der Verordnung (EG) Nr. 2201/20037 im Einklang ste-
hen. Er sollte sich jedoch nicht auf die Ungültigerklärung einer Ehe erstre-
cken. 

Diese Verordnung sollte nur für die Auflösung oder die Lockerung des 
Ehebandes gelten. Das nach den Kollisionsnormen dieser Verordnung be-
stimmte Recht sollte für die Gründe der Ehescheidung und Trennung 
ohne Auflösung des Ehebandes gelten. 

Vorfragen wie die Rechts- und Handlungsfähigkeit und die Gültigkeit 
der Ehe und Fragen wie die güterrechtlichen Folgen der Ehescheidung 
oder der Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, den Namen, die elter-
liche Verantwortung, die Unterhaltspflicht oder sonstige mögliche Neben-
aspekte sollten nach den Kollisionsnormen geregelt werden, die in dem 
betreffenden teilnehmenden Mitgliedstaat anzuwenden sind. 

(11) Um den räumlichen Geltungsbereich dieser Verordnung genau ab-
zugrenzen, sollte angegeben werden, welche Mitgliedstaaten sich an der 
Verstärkten Zusammenarbeit beteiligen. 

(12) Diese Verordnung sollte universell gelten, d. h. kraft ihrer einheitli-
chen Kollisionsnormen sollte das Recht eines teilnehmenden Mitglied-
staats, eines nicht teilnehmenden Mitgliedstaats oder das Recht eines Dritt-
staats zur Anwendung kommen können. 

(13) Für die Anwendung dieser Verordnung sollte es unerheblich sein, 
welches Gericht angerufen wird. Soweit zweckmäßig, sollte ein Gericht als 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 angerufen gelten. 

(14) Um den Ehegatten die Möglichkeit zu bieten, das Recht zu wäh-
len, zu dem sie einen engen Bezug haben, oder um, in Ermangelung einer 
Rechtswahl, dafür zu sorgen, dass dieses Recht auf ihre Ehescheidung oder 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes angewendet wird, sollte dieses 
Recht auch dann zum Tragen kommen, wenn es nicht das Recht eines 
teilnehmenden Mitgliedstaats ist. Ist das Recht eines anderen Mitgliedstaats 
anzuwenden, könnte das mit der Entscheidung 2001/470/EG des Rates 
vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen 
Netzes für Zivil- und Handelssachen8 eingerichtete Netz den Gerichten 
dabei helfen, sich mit dem ausländischen Recht vertraut zu machen. 
________________________________________________________________ 

7 Abgedruckt unter Nr. 162. 
8 ABl. 2001 L 174, S. 25. 
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(15) Eine erhöhte Mobilität der Bürger erfordert gleichermaßen mehr 
Flexibilität und mehr Rechtssicherheit. Um diesem Ziel zu entsprechen, 
sollte diese Verordnung die Parteiautonomie bei der Ehescheidung und 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes stärken und den Parteien in ge-
wissen Grenzen die Möglichkeit geben, das in ihrem Fall anzuwendende 
Recht zu bestimmen. 

(16) Die Ehegatten sollten als auf die Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendendes Recht das Recht eines Landes 
wählen können, zu dem sie einen besonderen Bezug haben, oder das 
Recht des Staates des angerufenen Gerichts. Das von den Ehegatten ge-
wählte Recht muss mit den Grundrechten vereinbar sein, wie sie durch die 
Verträge und durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
anerkannt werden. 

(17) Für die Ehegatten ist es wichtig, dass sie vor der Rechtswahl auf ak-
tuelle Informationen über die wesentlichen Aspekte sowohl des innerstaat-
lichen Rechts als auch des Unionsrechts und der Verfahren bei Eheschei-
dung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes zugreifen können. 
Um den Zugang zu entsprechenden sachdienlichen, qualitativ hochwerti-
gen Informationen zu gewährleisten, werden die Informationen, die der 
Öffentlichkeit auf der durch die Entscheidung 2001/470/EG142 des Rates 
eingerichteten Website zur Verfügung stehen, regelmäßig von der Kommis-
sion aktualisiert. 

(18) Diese Verordnung sieht als wesentlichen Grundsatz vor, dass beide 
Ehegatten ihre Rechtswahl in voller Sachkenntnis treffen. Jeder Ehegatte 
sollte sich genau über die rechtlichen und sozialen Folgen der Rechtswahl 
im Klaren sein. Die Rechte und die Chancengleichheit der beiden Ehegat-
ten dürfen durch die Möglichkeit einer einvernehmlichen Rechtswahl 
nicht beeinträchtigt werden. Die Richter in den teilnehmenden Mitglied-
staaten sollten daher wissen, dass es darauf ankommt, dass die Ehegatten 
ihre Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis der Rechtsfolgen schlie-
ßen. 

(19) Regeln zur materiellen Wirksamkeit und zur Formgültigkeit sollten 
festgelegt werden, so dass die von den Ehegatten in voller Sachkenntnis zu 
treffende Rechtswahl erleichtert und das Einvernehmen der Ehegatten 
geachtet wird, damit Rechtssicherheit sowie ein besserer Zugang zur Justiz 
gewährleistet werden. Was die Formgültigkeit anbelangt, sollten bestimmte 
Schutzvorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass sich die 
Ehegatten der Tragweite ihrer Rechtswahl bewusst sind. Die Vereinbarung 
über die Rechtswahl sollte zumindest der Schriftform bedürfen und von 
beiden Parteien mit Datum und Unterschrift versehen werden müssen. 
Sieht das Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem beide Ehegatten 
zum Zeitpunkt der Rechtswahl ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
zusätzliche Formvorschriften vor, so sollten diese eingehalten werden. Bei-
spielsweise können derartige zusätzliche Formvorschriften in einem teil-
nehmenden Mitgliedstaat bestehen, in dem die Rechtswahlvereinbarung 
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Bestandteil des Ehevertrags ist. Haben die Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Rechtswahl ihren gewöhnlichen Aufenthalt in verschiedenen teilnehmen-
den Mitgliedstaaten, in denen unterschiedliche Formvorschriften vorgese-
hen sind, so würde es ausreichen, dass die Formvorschriften eines dieser 
Mitgliedstaaten eingehalten werden. Hat zum Zeitpunkt der Rechtswahl 
nur einer der Ehegatten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem teil-
nehmenden Mitgliedstaat, in dem zusätzliche Formvorschriften vorgesehen 
sind, so sollten diese Formvorschriften eingehalten werden. 

(20) Eine Vereinbarung zur Bestimmung des anzuwendenden Rechts 
sollte spätestens bei Anrufung des Gerichts geschlossen und geändert wer-
den können sowie gegebenenfalls sogar im Laufe des Verfahrens, wenn das 
Recht des Staates des angerufenen Gerichts dies vorsieht. In diesem Fall 
sollte es genügen, wenn die Rechtswahl vom Gericht im Einklang mit dem 
Recht des Staates des angerufenen Gerichts zu Protokoll genommen wird. 

(21) Für den Fall, dass keine Rechtswahl getroffen wurde, sollte diese 
Verordnung im Interesse der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit und 
um zu vermeiden, dass ein Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zuerst 
einzureichen, um sicherzugehen, dass sich das Verfahren nach einer 
Rechtsordnung richtet, die seine Interessen seiner Ansicht nach besser 
schützt, harmonisierte Kollisionsnormen einführen, die sich auf Anknüp-
fungspunkte stützen, die einen engen Bezug der Ehegatten zum anzuwen-
denden Recht gewährleisten. Die Anknüpfungspunkte sollten so gewählt 
werden, dass sichergestellt ist, dass die Verfahren, die sich auf die Eheschei-
dung oder die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes beziehen, nach 
einer Rechtsordnung erfolgen, zu der die Ehegatten einen engen Bezug 
haben. 

(22) Wird in dieser Verordnung hinsichtlich der Anwendung des Rechts 
eines Staates auf die Staatsangehörigkeit als Anknüpfungspunkt verwiesen, 
so wird die Frage, wie in Fällen der mehrfachen Staatsangehörigkeit zu 
verfahren ist, weiterhin nach innerstaatlichem Recht geregelt, wobei die 
allgemeinen Grundsätze der Europäischen Union uneingeschränkt zu ach-
ten sind. 

(23) Wird das Gericht angerufen, damit eine Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes in eine Ehescheidung umgewandelt wird, und haben die 
Parteien keine Rechtswahl getroffen, so sollte das Recht, das auf die Tren-
nung ohne Auflösung des Ehebandes angewendet wurde, auch auf die 
Ehescheidung angewendet werden. Eine solche Kontinuität würde den 
Parteien eine bessere Berechenbarkeit bieten und die Rechtssicherheit 
stärken. Sieht das Recht, das auf die Trennung ohne Auflösung des Ehe-
bandes angewendet wurde, keine Umwandlung der Trennung ohne Auflö-
sung des Ehebandes in eine Ehescheidung vor, so sollte die Ehescheidung 
in Ermangelung einer Rechtswahl durch die Parteien nach den Kollisions-
normen erfolgen. Dies sollte die Ehegatten nicht daran hindern, die Schei-
dung auf der Grundlage anderer Bestimmungen dieser Verordnung zu be-
antragen. 
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(24) In bestimmten Situationen, in denen das anzuwendende Recht eine 
Ehescheidung nicht zulässt oder einem der Ehegatten aufgrund seiner Ge-
schlechtszugehörigkeit keinen gleichberechtigten Zugang zu einem Schei-
dungs- oder Trennungsverfahren gewährt, sollte jedoch das Recht des an-
gerufenen Gerichts maßgebend sein. Der Ordre-public-Vorbehalt sollte 
hiervon jedoch unberührt bleiben. 

(25) Aus Gründen des öffentlichen Interesses sollte den Gerichten der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten in Ausnahmefällen die Möglichkeit gege-
ben werden, die Anwendung einer Bestimmung des ausländischen Rechts 
zu versagen, wenn ihre Anwendung in einem konkreten Fall mit der öf-
fentlichen Ordnung (Ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die Gerichte sollten jedoch den Ordre-
public-Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden dürfen, eine Bestimmung 
des Rechts eines anderen Staates auszuschließen, wenn dies gegen die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union und insbesondere gegen 
deren Artikel 21 verstoßen würde, der jede Form der Diskriminierung 
untersagt. 

(26) Wird in der Verordnung darauf Bezug genommen, dass das Recht 
des teilnehmenden Mitgliedstaats, dessen Gericht angerufen wird, Schei-
dungen nicht vorsieht, so sollte dies so ausgelegt werden, dass im Recht 
dieses teilnehmenden Mitgliedstaats das Rechtsinstitut der Ehescheidung 
nicht vorhanden ist. In solch einem Fall sollte das Gericht nicht verpflichtet 
sein, aufgrund dieser Verordnung eine Scheidung auszusprechen. 

Wird in der Verordnung darauf Bezug genommen, dass nach dem Recht 
des teilnehmenden Mitgliedstaats, dessen Gericht angerufen wird, die be-
treffende Ehe für die Zwecke eines Scheidungsverfahrens nicht als gültig 
angesehen wird, so sollte dies unter anderem so ausgelegt werden, dass im 
Recht dieses teilnehmenden Mitgliedstaats eine solche Ehe nicht vorgese-
hen ist. In einem solchen Fall sollte das Gericht nicht verpflichtet sein, eine 
Ehescheidung oder eine Trennung ohne Auflösung des Ehebandes nach 
dieser Verordnung auszusprechen. 

(27) Da es Staaten und teilnehmende Mitgliedstaaten gibt, in denen die 
in dieser Verordnung geregelten Angelegenheiten durch zwei oder mehr 
Rechtssysteme oder Regelwerke erfasst werden, sollte es eine Vorschrift 
geben, die festlegt, inwieweit diese Verordnung in den verschiedenen Ge-
bietseinheiten dieser Staaten und teilnehmender Mitgliedstaaten Anwen-
dung findet oder inwieweit diese Verordnung auf verschiedene Kategorien 
von Personen dieser Staaten und teilnehmender Mitgliedstaaten Anwen-
dung findet. 

(28) In Ermangelung von Regeln zur Bestimmung des anzuwendenden 
Rechts sollten Parteien, die das Recht des Staates wählen, dessen Staatsan-
gehörigkeit eine der Parteien besitzt, zugleich das Recht der Gebietseinheit 
angeben, das sie vereinbart haben, wenn der Staat, dessen Recht gewählt 
wurde, mehrere Gebietseinheiten umfasst und jede Gebietseinheit ihr eige-
nes Rechtssystem oder eigene Rechtsnormen für Ehescheidung hat. 


